
 

Allgemeine Verkaufs- 
und Lieferbedingungen 
(Stand: Oktober 2005) 
 
Nachfolgende Bedingungen gelten ausschließlich 
gegenüber Unternehmen 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese 
sind Bestandteil aller abgeschlossenen Verträge 
und gelten auch für alle künftigen Geschäftsbezie-
hungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden. 
 
1.2 Mit der Erteilung des Auftrages, spätestens 
jedoch mit der Entgegennahme der Lieferung 
oder Leistung, werden diese Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen durch den Kunden 
anerkannt. 
 
1.3 Anderslautende Geschäftsbedingungen 
oder abweichende Gegenbestätigungen des 
Kunden sind für uns unverbindlich, auch wenn 
wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen 
haben. Sie bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung. 
 
1.4 Änderungen und Ergänzungen sowie 
mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag 
sind nicht getroffen worden. Aus Beweisgründen 
ist für Vertragsänderungen und -ergänzungen eben-
falls die Schriftform zu wählen. 
 
2. Angebot und Vertragsschluss 
 
2.1 Die Kostenvoranschläge und Angebote 
sind freibleibend und unverbindlich. Alle zu 
dem Angebot gehörigen Unterlagen, wie Abbildun-
gen, Zeichnungen und Gewichtsangaben, 
sind nur als annähernd zu betrachten, 
soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet sind. An Katalogen, Zeichnungen, 
Kostenvoranschlägen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrecht 
vor. Sie dürfen anderen nicht zugänglich gemacht 
werden. 
 
2.2 Der Kunde haftet für die Richtigkeit aufgegebener 
Maße und für die Richtigkeit von ihm 
selbst gelieferten Konstruktionszeichnungen 
und ähnlicher Unterlagen sowie sonstiger Informatio-
nen, die Einfluss auf die Eignung der bestellten Ele-
mente für die vorgesehene Verwendung 
haben. Der Kunde haftet ferner dafür, dass durch die 
Benutzung der Zeichnungen und Unterlagen keine 

Patent- oder sonstigen Schutzrechte Dritter verletzt 
werden. Insofern hat der Kunde uns von etwaigen 
Haftungsansprüchen Dritter auf erstes Anfordern 
freizustellen. Wir sind nicht zur Prüfung verpflichtet, 
ob durch die Ausführung entsprechend uns zur Ver-
fügung gestellter Unterlagen Schutzrechte Dritter 
verletzt werden. Wir verpflichten uns, von dem Kun-
den als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen 
Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 
 
2.3 Der Vertrag kommt erst mit schriftlicher 
Auftragsbestätigung und entsprechend deren 
Inhalt oder infolge der Annahme der Lieferung 
durch den Kunden zustande. Erfolgt keine 
schriftliche Bestätigung, gelten unsere Lieferscheine 
oder unsere Rechnungen zugleich als 
Auftragsbestätigung. 
 
2.4 Wir behalten uns das Recht vor, auch nach 
Absendung der Auftragsbestätigung Abweichungen 
von den in unseren Angeboten und 
Auftragsbestätigungen beigegebenen Zeichnungen 
und Beschreibungen vorzunehmen, die durch Fabri-
kationsrücksichten oder durch Verbesserungen, 
Erfahrungen und Fortschritte der Technik bedingt 
werden, sofern dies unter Berücksichtigung unserer 
Interessen an der Änderung dem Kunden zumutbar 
ist. Gleiches gilt für branchenübliche Gewichts- und 
Maßdifferenzen. 
 
2.5 Produktionsbedingte handelsübliche Mehr oder 
Mindermengen bei Serienfertigungen von bis zu 5 % 
bezogen auf die jeweilige Bestellmenge sind uns ges-
tattet, sofern diese Mengenabweichung dem Kunden 
unter Berücksichtigung unserer Interessen zumutbar 
ist. 
 
3. Lieferung 
 
3.1 Die in den Auftragsbestätigungen angegebenen 
Lieferzeiten sind unverbindliche Circa- Angaben. Sie 
sind nur dann bindend, wenn sie von uns ausdrücklich 
als verbindlich bezeichnet werden. 
 
3.2 Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der 
schriftlichen Auftragsbestätigung; wenn Rückfragen 
erforderlich sind, beginnt sie erst nach 
Eingang der Klarstellung aller Punkte. Falls Anzahlun-
gen vereinbart sind, beginnt die Lieferfrist 
erst mit Eingang der ersten Zahlung. 
 
3.3 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu 
ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk 
verlassen hat oder wir die Versandbereitschaft 
dem Kunden mitgeteilt haben. 
 
3.4 Wir sind in berechtigten Sonderfällen, insbesonde-
re aus betriebsbedingten Gründen befugt, Teilliefe-

 



 

rungen und Teilleistungen nach vorheriger Ankündi-
gung auszuführen und gesondert zu berechnen. 
 
3.5 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund 
höherer Gewalt oder aufgrund sonstiger 
Ereignisse, auf die wir keinen Einfluss haben 
und die nachweislich auf die Fertigstellung 
oder Ablieferung des Liefergegenstandes von 
erheblichem Einfluss sind - hierzu gehören 
insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche 
Anordnung, Materialausfall, Nichtverfügbarkeit 
oder Nichtlieferbarkeit von Waren usw. -, auch 
bei Vorlieferanten, haben wir auch bei verbindlich 
vereinbarten Fristen und Terminen 
und auch innerhalb eines Verzuges nicht zu 
vertreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse 
teilen wir dem Kunden unverzüglich mit. 
Bei Hindernissen vorübergehender Dauer sind 
wir berechtigt, die Lieferungen bzw. Leistungen 
um die Dauer der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. 
Bei Unmöglichkeit haben wir das Recht wegen des 
noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten. Der Kunde wird auch in die-
sem Fall unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der 
Leistung informiert und etwaige bereits erbrachte 
Gegenleistungen werden unverzüglich 
erstattet. Der Kunde kann von uns die Erklärung 
verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb 
einer angemessenen Frist liefern werden. 
 
3.6 Wir behalten uns in allen Fällen richtige 
und rechtzeitige Selbstbelieferung vor. Der 
Selbstbelieferungsvorbehalt gilt mit der Maßgabe, 
dass wir unsererseits ein entsprechendes 
Deckungsgeschäft rechtzeitig abgeschlossen 
und/oder die verspätete Lieferung durch 
unseren Lieferanten selbst nicht zu vertreten 
haben. 
 
3.7 Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich 
zugesagter Fristen oder Termine zu vertreten 
haben oder uns mit der Lieferung/Leistung in 
Verzug befinden, ist der Kunde nach Ablauf 
einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten; eine weitergehende 
Schadensersatzpflicht bestimmt sich nach Ziff. 
9 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
3.8 Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir 
nach erfolgloser Bestimmung einer angemessenen 
Frist berechtigt, Schadensersatz statt 
der Leistung in Höhe von 20% der vereinbarten 
Auftragssumme zu verlangen, unbeschadet 
der Möglichkeit, einen höheren Schaden 
nachzuweisen. Dem Kunden bleibt seinerseits 
der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich 
niedriger ist. 

 
4. Versand und Gefahrenübergang 
 
4.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist - bei 
Lieferung ab unserem Lager - Düsseldorf, 
sonst der Sitz unseres jeweiligen Lieferwerkes. 
 
4.2 Der Versand erfolgt stets auf eigene Gefahr 
des Kunden, und zwar auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder wir auch noch 
andere Leistungen, wie z.B. Versendungskosten 
oder Anfuhr, übernommen haben. 
 
4.3 Mangels besonderer Weisung erfolgen die 
Verpackung sowie die Wahl des Transportweges 
und Transportmittels nach bestem Ermessen. 
Die Übernahme der Ware von uns ohne 
Beanstandung durch die Bahn, Post, Spediteure 
oder sonstige Transportunternehmen gilt als 
Bestätigung der einwandfreien Beschaffenheit 
der Verpackung bei Absendung und schließt 
jede Haftung durch uns wegen nichtsachgemäßer 
Verpackung oder Verladung für unterwegs 
entstandene Beschädigungen oder Verluste 
aus, soweit wir nicht wegen Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit zwingend haften. 
 
4.4 Die Gefahr eines zufälligen Untergangs 
oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht mit der Übergabe der Ware an den 
Spediteur, die Bahn oder sonstige Frachtführer, 
spätestens jedoch mit Verlassen unseres 
Lagers bzw. bei Direktlieferung unseres Lieferwerkes 
in jedem Fall - z.B. auch bei fobund cif-Geschäften - 
auf den Kunden über. Holt der Kunde die Ware selbst 
ab, erfolgt der Gefahrübergang mit Bereitstellung der 
Ware und Absendung der Bereitstellungsanzeige. 
 
4.5 Eine Versicherung der Sendung gegen 
Transportschäden und andere Risiken erfolgt 
nur aus ausdrücklichem Wunsch und auf Kosten 
des Kunden. 
 
 
 
 
4.6 Vor dem Versand abgenommene Waren 
gelten als den vereinbarten Bedingungen entspre-
chend geliefert. 
 
4.7 Wird der Versand oder die Abnahme auf 
Wunsch oder aus Verschulden des Kunden 
verzögert, so geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung 
in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, 
in dem wir ihm die Versandbereitschaft bzw. 
die Abnahmebereitschaft schriftlich oder 
mündlich angezeigt haben. In diesem Fall sind 
wir, beginnend einen Monat nach Anzeige der 

 



 

Versandbereitschaft, berechtigt, die hierdurch 
entstehenden Mehrkosten dem Kunden in 
Rechnung zu stellen. 
 
4.8 Bei Annahmeverzug des Kunden können 
wir von unserem Recht nach Ziff. 3.7 Gebrauch ma-
chen oder über den Liefergegenstand 
frei verfügen und an dessen Stelle binnen 
angemessener Frist einen gleichartigen 
Liefergegenstand zu den Vertragsbedingungen 
liefern. 
 
5. Preise 
 
5.1 Unsere Preise verstehen sich rein netto 
zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer 
ab Lieferwerk. Verpackungs-, 
Transport- und Frachtkosten werden gesondert 
berechnet. 
 
5.2 Nachträglich vereinbarte Änderungen des 
Auftrags berechtigen uns zur Berechnung der 
dadurch entstehenden Mehrkosten. Auftragsminder-
kosten werden nach Abzug der durch 
die Änderung verursachten Mehrkosten an den 
Kunden erstattet. 
 
5.3 Die bei Vertragsabschluß vereinbarten 
Preise basieren auf den zu dieser Zeit gültigen 
Kostenfaktoren, insbesondere Werkstoffpreise, 
Löhne, Energie, Steuern usw. Liegt der vereinbarte 
Liefertermin mehr als 4 Wochen nach 
Vertragsschluss, sind wir berechtigt, eine entspre-
chende Preiskorrektur vorzunehmen, soweit 
die vorbezeichneten Kostenfaktoren sich ändern. 
 
6. Zahlungsbedingungen 
 
6.1 Mangels anderweitiger ausdrücklicher Vereinba-
rung ist die Zahlung rein netto ohne jeden 
Abzug 30 Tage nach Zugang der Rechnung 
so vorzunehmen, dass uns der für den 
Rechnungsausgleich vereinbarte Betrag spätestens 
am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. Sonderver-
einbarungen bedürfen unserer schriftlichen Gegen-
bestätigung. 
 
6.2 Die Annahme von Wechseln oder Schecks 
erfolgt nur erfüllungshalber. Erklären wir uns 
mit Wechselzahlungen ausnahmsweise einverstan-
den, nehmen wir nur bei entsprechender 
vorheriger schriftlicher Vereinbarung diskontfähige 
und ordnungsgemäß versteuerte Wechsel 
an. Die Kosten der Diskontierung und der 
Einziehung trägt der Kunde. Diese Kosten sind 
sofort fällig. Für rechtzeitige Vorlegung, Benachrichti-
gung und Zurückleitung eines Wechsels 
übernehmen wir keine Haftung. 
 

6.3 Im Falle des Verzugs, der bei Nichtzahlung 
innerhalb der in Ziffer 6.1. genannten Frist 
eintritt, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der 
von unserer Geschäftsbank jeweils berechneten 
Zinsen für Geschäftskredite zu verlangen, 
mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 8 Prozent-
punkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz. 
Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens bleibt uns unbenommen. 
 
6.4 Alle unsere Forderungen werden sofort zur 
Zahlung fällig, wenn die Zahlungsbedingungen 
ohne rechtfertigenden Grund nicht eingehalten 
werden oder uns nach dem Vertragsabschluß 
eine wesentliche Verschlechterung in den 
Vermögensverhältnissen des Kunden bekannt 
wird. Wir sind berechtigt, dann noch ausstehende 
Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszah-
lung(en) oder Sicherheitsleistungen(en) 
auszuführen bzw. zugesagte Warenkredite in 
diesem Falle zu vermindern oder ganz aufzuheben. 
Sind Vorauszahlung(en) oder Sicherheitsleistung(en) 
auch nach Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist nicht erbracht, sind wir berechtigt, von dem 
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Wir behal-
ten uns für diesen Fall die Geltendmachung von Scha-
densersatzansprüchen für den unnötig entstandenen 
Aufwand, den entgangenen Gewinn sowie weiterer 
Schäden vor. 
 
6.5 Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, 
wenn die Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt wurden oder unbestritten sind. Ein 
Zurückbehaltungsrecht kann vom Kunden nur 
ausgeübt werden, wenn der Gegenanspruch 
auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
 
 
 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
 
7.1 Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen 
von uns gelieferten Waren vor, bis der Kunde alle 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
einschließlich der künftig entstehenden 
Forderungen auch aus gleichzeitig oder 
später abgeschlossenen Verträgen und aus 
einem etwaigen Kontokorrentsaldo beglichen 
hat sowie bis zur vollständigen Freistellung 
aus Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse 
des Kunden eingegangen sind. 
 
7.2 Der Kunde hat die Vorbehaltsware pfleglich 
zu behandeln und zu verwahren sowie 
erforderliche und übliche Inspektions-, Wartungs- 
und Erhaltungsarbeiten auf seine Kosten 
durchzuführen. Der Kunde darf die Vorbehaltsware 
während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes 

 



 

weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. 
Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware, etwa im Wege 
der Pfändung oder Beschlagnahme, sowie Beschädi-
gungen oder die Vernichtung sind uns unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. 
 
7.3 Wenn der Kunde eine fällige Leistung nicht 
oder nicht vertragsgemäß erbringt, sich insbesondere 
im Verzug mit der Zahlung von Forderungen 
befindet, sind wir berechtigt, nach erfolgloser Be-
stimmung einer angemessenen Zahlungsfrist vom 
Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware her-
auszuverlangen. Wir sind dann zudem berechtigt, 
vom Kunden Ersatz des entstandenen Schadens zu 
verlangen. 
 
7.4 a)  Der Kunde ist im Rahmen eines ordnungsge-
mäßen Geschäftsbetriebes, wozu nicht 
das so genannte Scheck-Wechsel-Verfahren 
zählt, ermächtigt und berechtigt, die Vorbehaltsware 
weiter zu veräußern. Kommt der Kunde mit Zahlun-
gen aus der Geschäftsverbindung mit uns in Verzug, 
können wir die Weiterveräußerung untersagen. Stun-
det der Kunde den Kaufpreis gegenüber seinem Ab-
nehmer, so ist er zur Weiterveräußerung nur 
ermächtigt, wenn er sich ebenfalls gegenüber 
seinem Abnehmer das Eigentum an der veräußerten 
Ware vorbehält. 
 
b) Der Kunde tritt bereits jetzt die ihm aus 
dem Weiterverkauf oder dem sonstigen Veräuße-
rungsgeschäft gegen seinen Abnehmer 
zustehenden Kaufpreisforderungen oder sonstigen 
Vergütungsansprüche einschließlich aller 
Nebenrechte an uns ab. Sie dienen in demselben 
Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. 
 
Der Kunde ist zu einer Weiterveräußerung 
oder einer sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware 
nur dann berechtigt und ermächtigt, wenn sicherge-
stellt ist, dass die Forderungen daraus auf uns über-
gehen, insbesondere kein Abtretungsverbot im Ver-
hältnis des Kunden zu seinem Abnehmer besteht. 
 
c) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen 
mit anderen, nicht von uns gelieferten 
Waren veräußert, so gilt die Abtretung der 
Forderung aus der Veräußerung nur in Höhe 
des Rechnungswertes der jeweils veräußerten 
Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von 
Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß 
Ziffer 7.5 haben, gilt die Abtretung der Forderung in 
Höhe des Wertes dieses Miteigentumsanteils. 
Wird die abgetretene Forderung in eine laufende 
Rechnung aufgenommen, so tritt der Kunde bereits 
jetzt ein der Höhe nach dieser Forderung entspre-
chenden Teil des Saldos - einschließlich des entspre-
chenden Teiles des Schlusssaldos - aus dem 
Kontokorrent an uns ab. Werden Zwischensalden 

gezogen und deren Vortrag vereinbart, so 
ist die uns nach der vorstehenden Regelung an 
sich aus dem Zwischensaldo zustehende Forderung 
für den nächsten Saldo wie an uns 
abgetreten zu behandeln. 
 
d) Der Kunde ist bis zu unserem Widerruf zur 
Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen 
ermächtigt. Wir dürfen von diesem Widerrufsrecht 
keinen Gebrauch machen, solange 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
der Geschäftsverbindung mit uns ordnungsgemäß 
nachkommt und solange uns keine 
Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdig-
keit des Kunden erheblich zu mindern 
geeignet sind. Liegen die Voraussetzungen für 
die Ausübung des Widerrufsrechts vor, so 
können wir verlangen, dass der Kunde uns 
seine etwaigen Herausgabeansprüche gegen 
seine Abnehmer abtritt oder uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug dieser Forderungen 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen an uns aushändigt und den Schuldnern 
die Abtretung anzeigt. Darüber hinaus sind wir auch 
selbst zur Abtretungsanzeige an die Schuldner be-
rechtigt. 
 
7.5 Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware 
im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu 
verarbeiten, solange er nicht im Zahlungsverzug 
ist. Die Verarbeitung oder Umbildung der 
Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller 
im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. 
Die verarbeitete oder umgebildete 
Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Ziffer 
7.1. Bei Verarbeitung der Vorbehaltsware 
mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen 
durch den Kunden erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zu der Summe der 
Werte der anderen verwendeten Sachen; 
maßgeblich ist der Zeitpunkt der Verarbeitung. 
Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen 
vermischt, vermengt oder verbunden und erlischt 
hierdurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware, 
so überträgt uns der Kunde bereits jetzt die ihm zu-
stehenden Eigentumsrechte an dem vermischten bzw. 
vermengten Bestand oder der einheitlichen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der 
Summe der Werte der anderen vermischten bzw. 
vermengten oder verbundenen Sachen; maßgeblich 
ist der Zeitpunkt, in dem das Ereignis eintritt. 
Der Kunde verwahrt auch die gemäß den vorstehen-
den Regelungen in unserem Miteigentum 
stehenden Sachen unentgeltlich für uns. 
Auf die nach dieser Ziffer 7.5 entstandenen 
Miteigentumsanteile finden die für Vorbehaltsware 
geltenden Bestimmungen der gesamten 

 



 

Ziffer 7. entsprechende Anwendung. 
 
7.6 Der Kunde hat uns auf unser Verlangen 
jederzeit Auskunft über den Verbleib der Vorbehalts-
ware und über die aus dem Weiterverkauf 
oder sonstigen Weiterveräußerung entstandenen 
Forderungen zu erteilen. 
 
7.7 Unsere Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt 
gemäß Ziff. 7 gelten bis zur vollständigen 
Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten 
(z.B. Bürgschaften oder Akzepte), die wir im 
Interesse oder auf Verlangen des Kunden eingegan-
gen sind. 
 
7.8 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden 
Sicherheiten die Forderungen insgesamt 
um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des 
Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten 
nach unserer Wahl verpflichtet. 
 
7.8 Sollte der Eigentumsvorbehalt gemäß den 
vorstehenden Bestimmungen nach dem Recht 
des Landes, in welchem sich die Vorbehaltsware 
befindet, nicht rechtswirksam sein, so gilt 
statt seiner diejenige Sicherheit als vereinbart, 
welche ihm nach dem Recht dieses Landes am 
nächsten kommt. Sind in diesem Zusammenhang 
irgendwelche Handlungen des Kunden 
erforderlich, ist der Kunde auf unser Verlangen 
zur Vornahme dieser Handlungen verpflichtet. 
7 a. Werkzeugkosten 
 
7a.1 Die für die Herstellung von Teilen gefertigten 
Werkzeuge, Vorrichtungen und Sondermessmittel 
bleiben, unabhängig davon, ob sie von dem Besteller 
ganz oder teilweise bezahlt wurden, in unserem un-
eingeschränkten Eigentum. 
 
7a.2 Die Kosten für die übliche Wartung und 
die übliche Instandhaltung der Werkzeuge, 
werden von uns getragen. 
 
7a.3 Kommt es aus Gründen, die der Besteller 
zu vertreten hat, nicht zu der vereinbarten 
Ausführung der Lieferung, sind wir berechtigt, 
ihm die vollen bis dahin entstandenen Werkzeugkos-
ten in Rechnung zu stellen. Dieses gilt auch für den 
Fall, dass die Ausführung der Lieferung nur in so ge-
ringem Umfang zur Durchführung kommt, dass eine 
Amortisation des von uns übernommenen Werkzeug-
teils nicht möglich ist. 
 
8. Gewährleistung 
 
8.1 Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich 
nach Eintreffen auf Mängel zu untersuchen. 
Erkennbare Mängel der Ware, unrichtige 
oder unvollständige Lieferungen, Mengen- 

oder Maßabweichungen sowie Transport und 
Verpackungsschäden sind vom Kunden 
sofort beim Eintreffen der Ware auf dem 
Frachtbrief bzw. Lieferschein zu vermerken 
und unverzüglich, spätestens jedoch sieben 
Tage nach Ablieferung der Ware, durch schriftliche 
Anzeige an uns zu rügen. Zeigt der Kunde 
innerhalb dieses Zeitraumes keinen Mangel 
an, so gilt die Ware als mangelfrei und vertragsgemäß 
genehmigt. 
 
8.2 Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung 
innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden 
können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung 
schriftlich mitzuteilen. Gleiches gilt für 
während der Gewährleistungsfrist aufgetretene 
Mängel. Wird uns ein Mangel nicht rechtzeitig 
mitgeteilt, so entfällt jede Gewährleistung. 
 
8.3 Wir übernehmen insbesondere keine Gewähr 
bei ungeeigneter oder unsachgemäßer 
Verwendung der Ware, fehlerhafter Montage 
oder Inbetriebsetzung durch den Kunden oder 
Dritte, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter 
oder nachlässiger Behandlung, nicht ordnungsgemä-
ßer Wartung, ungeeigneten Betriebsmitteln, 
mangelhaften Bauarbeiten, ungeeignetem 
Baugrund oder bei chemischen, 
elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen, 
sofern sie nicht von uns zu vertreten 
sind. 
 
8.4 Im Falle eines Mangels können wir nach 
unserer Wahl diesen beseitigen oder eine 
mangelfreie Sache liefern. Alle ersetzten Produkte 
und Teile gehen in unser Eigentum über, 
soweit sie sich nicht schon in unserem Eigentum 
befanden. 
 
8.5 Schlägt die Beseitigung eines Mangels 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung in 
angemessener Zeit fehl, so kann der Kunde 
hinsichtlich des mangelhaften Produktes Herabset-
zung des Kaufpreises verlangen oder, wenn nicht eine 
Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, vom 
Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche 
bestimmen sich ausschließlich nach Maßgabe der 
 Ziff. 9.  
 
8.6 Zur Erfüllung unserer Gewährleistungspflicht 
treten wir unsere Ansprüche gegen Vorlieferanten - 
auch soweit sie über die gesetzlichen 
Gewährleistungsbestimmungen hinausgehen - an 
den Besteller ab. Unsere subsidiäre Haftung bleibt von 
einer solchen Abtretung unberührt. 
 
8.7 Die Verjährungsfrist berechnet sich ausschließlich 
nach Maßgabe der Ziff. 10.2. 
 

 



 

9. Haftung 
 
9.1 Schadensersatzansprüche des Kunden - 
mit Ausnahme von Schadensersatzansprüchen 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit sowie der Verletzung 
vertragswesentlicher Rechte und Pflichten 
(sog. Kardinalpflichten) - sind insofern ausgeschlossen, 
als sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von 
uns oder unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen. Sofern wir ausnahmsweise 
auch bei leichter Fahrlässigkeit haften, beschränkt sich 
diese Haftung auf den vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden. 
 
9.2 Die vorstehenden Regelungen gelten für 
alle Schadensersatzansprüche unabhängig 
vom Rechtsgrund. 
 
9.3 Eine etwaige Haftung als Hersteller nach 
dem Produkthaftungsgesetz bleibt durch die 
vorstehende Regelung in Ziff. 9.1. unberührt. 
 
 
 
10. Verjährung 
 
10.1 Schadensersatzansprüche des Kunden 
aufgrund von schuldhafter Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit bzw. aufgrund 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von 
uns oder unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen sowie aufgrund von Mängeln, 
die arglistig verschwiegen wurden, verjähren 
in den gesetzlichen Fristen. Gleiches gilt, wenn wir 
eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware über-
nommen haben oder gem. Ziff. 9.3 haften. Die gesetz-
lichen Fristen gelten ebenfalls für Mängel bei einem 
Bauwerk oder für Sachen, die entsprechend ihrer übli-
chen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht haben. 
 
10.2 Alle sonstigen Ansprüche des Kunden 
verjähren in einem Jahr ab Lieferdatum. 
 
11. Schlussbestimmungen 
 
11.1 Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen 
(einschließlich Scheck- und Wechselklagen) 
sowie sämtlicher zwischen den Parteien 
sich ergebender Streitigkeiten ist Düsseldorf. 
Wir behalten uns jedoch das Recht vor, 
am Hauptsitz des Kunden zu klagen. Die Beziehungen 
zwischen den Vertragsparteien regeln 
sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Recht unter 
Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den Internationalen 

Warenkauf. 
 
11.2 Der Kunde kann seine Rechte und Pflichten 
aus diesem Vertrag nur mit schriftlicher 
Zustimmung von uns an Dritte übertragen. Die 
Abtretung einer Geldforderung bleibt hiervon 
unberührt. Dieser Zustimmung bedarf es jedoch 
nicht, wenn die Abtretung im Rahmen 
eines wirksamen verlängerten Eigentumsvorbehaltes 
erfolgt, den der Kunde 
mit einem Dritten im Rahmen der Regelungen 
der vorstehenden Ziffer 7 vereinbart. 
 
11.3 Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehen-
den Bedingungen oder Teile von diesen 
unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 
Eine unwirksame Bestimmung dieser Bedingungen 
wird durch diejenige wirksame Bestimmung 
ersetzt, die der unwirksamen Bestimmung 
in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis 
am nächsten kommt. 
LIEFERBEDINGUNGEN FÜR  
VERZAHNUNGS-LOHNARBEITEN 
 
Unserem Angebot bzw. Auftrag liegen unsere Allge-
meinen Lieferbedingungen (ALB) zugrunde. Darüber 
hinaus gelten noch folgende Bedingungen: 
 
■ Unsere Preise gelten für Lieferung 
ab unserem Werk, ausschließlich 
Verpackung und Versicherung. Die 
vorgearbeiteten Teile sind unserem 
Stammhaus in Düsseldorf kostenfrei 
anzuliefern. 
 
■ Den Preisen liegen die heutigen 
Kostenverhältnisse zugrunde. Ändert 
sich diese Kostenbasis zum 
Zeitpunkt der Fertigung, behalten 
wir uns vor, die Preise anzupassen. 
 
■ Zu den Preisen kommt die gesetzliche 
Mehrwertsteuer hinzu. 
 
■ Da es sich um Lohnarbeiten handelt, 
ist der Rechnungsbetrag sofort 
nach Erhalt ohne Abzug zahlbar. 
 
■ Für die Ausführung von Lohnarbeiten 
können wir nur das Risiko der 
zu leistenden Arbeit übernehmen. 
Durch uns verursachte Fehlarbeiten 
bei der Lohnbearbeitung werden 
nicht berechnet. In unseren Preisen 
ist kein Ausschussrisiko eingerechnet. 
Sollte uns die übertragene Arbeit 
aus irgendeinem Grund nicht in 
allen Teilen gelingen, so können wir 

 



 

für die Gesamtkosten der Werkstücke, 
die Ausschuss geworden sind, 
nicht in Anspruch genommen werden. 
 
■ Die Verzahnungsrohlinge müssen 
bis Durchmesser 200 mm ein Aufmaß 
von mindestens 0.7 mm, bei 
größeren Durchmessern von mindestens 
1 mm besitzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Da wir – bis auf wenige Ausnahmen 
– am Außendurchmesser der 
Rohlinge ausrichten, muss vom 
Auftraggeber darauf geachtet werden, 
dass der beim Fertigteil gewünschte 
Rundlauf bereits am Außendurchmesser 
des Rohlings eingehalten 
ist. 
 
■ Bei toleriertem Rundlauf darf der 
Planlauf der Rohlinge, dessen 
Stirnflächen grundsätzlich als Auflageflächen 
beim Verzahnen dienen, 
nur in engen Grenzen liegen. 
 
■ Selbstverständlich transportieren, 
behandeln und bearbeiten wir die 
beigestellten Rohlinge mit großer 
Sorgfalt. Die Gefahr des Unterganges 
und der Beschädigung trägt jedoch 
der Auftraggeber. 
 
■ Die Geltendmachung aller weiteren 
Ansprüche auf Schadenersatz – 
aus welchem Rechtsgrund sie auch 
immer entstanden sein mögen, insbesondere 
auf Ersatz des mittelbaren 
Schadens – wird ausgeschlossen. 
 
■ Reklamationen haben nur Gültigkeit, 
wenn sie innerhalb von 30 Tagen 
nach Lieferung erfolgt sind. 
 
■ Gegenbestätigungen des Auftraggebers 
mit abweichenden Bedingungen 

wird hiermit widersprochen. 
 
 
Düsseldorf, den 01.10.2009 
Walther Flender GmbH 
 
 
 

 


